
! 29 Sozlale Gruppenarbeit
lDie Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwin'
dung von Enrwicklungsschwiaigkeiten und Verhdtansproblemcn helfen. 2Soziale Gruppenarbeit

soll-auf der GrundhgJeines grulpenpädagogischel Konzepts dic Entwicklung älterer Kindcr und

Jugendlicher durch sozides Lernen in der Gruppe fördern.

ll. Elgnung

soziale Gruppenarbeit kann angesiedelt werden zwischen offenen pädagogischen Angeboten (Ju-

;;;ä;il'il","rJ"* niir". äB Jugend-/Erziehungsberatung) und der- Erziehuns außerhalb der

:i;;;ätil. Ü5.^ui.g.na u"ri.ä"i sich im BetrJuungsfeld der sozialen Gruppenarbeit Kinder

,ijft.-rJf.n" "* .ori"j benachteiligten Familien,-bei.denen iedoch das familiäre B":iehungsnetz

"i. "uii.i.h.nd 
tragfähig eingeschätzt iird, um ein Verbleiben in der Familie zu ermöglichen' rü(/enn

"*h rori"l. Crupi.rr"ib.i lremdunterbringungen nicht ersetzen kann, so können doch über die

V;;;i"h; poritiu.. Erlebnisse und Angeböte üzialen Lernens Verhaltensänderungen bei den be-

"."i." 
ü,iaäÄ'"rä i"g""iri.rt.n bewir"k werden. Im unterschicd etwe zum Erziehungsbeistand

*iJt ai" ,o"i"l" C.oipäarbeit weniger in das.familiäre !.zw engqe soziale Umfeld des Minderiäh-

.is.n .in. Statistische Änalyr.i a.u,ä darauf hin, dass die Hilfiformen Erziehungsbeistandschafi/

;il;;;;r;; "rJ 
l.rljr. Gruppenarbeit regional- oder landesspezifisch sich substituieren (vgl

Baur u.a. 2004.251'

Liegt eine vereinbarung zwischen Leistungserbringer.und öffentlichem Träger nach $ 35a Abs' 2

;;::; k;."-;i.* "-uit"",. 
Hilfe auch niedrigschwellig unmittelbar in Anspruch genommen wer-

den. solche vereinbarungen erlauben eine größere konzeptionelle Flexibilität.
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l. Allgemeines

Soziale Gruppenatbeit ist ein aus der Praxis der Jugendhilfe (vgl BMJFG 1979; ISS/Hinkel 1979;
Reineke/Fuchs RdJB 1983, 359; Walkenhorst 1989) entwickeltes Angebot zum sozialen Lernen in
Gruppen, das auf der Freiwilligkeit der Inanspruchnahme beruht und neben Jugendlichen auch älte-
re Kinder einbezieht (vgl Seybold Sozialmagazin 7997,41; Trenczek 2000' 38 ff). Soziale Gruppen-
arbeit steht als Oberbegriff für Angebote einer zeitlich befristercn (Kurs) oder fonlaufenden pädago'
gischen Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Krisen ihrer Entwicklung, bei denen über kon-
krete inhaltliche Angebote unter Einbeziehung des sozialen Umfelds Chancen zur Entwicklung und
Stärkung der sozialen Kompetenzen gesehen werden,

Soziale Gruppenarbeit ist von ihren Möglichkeiten her ein vielgestdtiges Angebot, das auf verschie-
denste Bedarfslagen hin geschlechtsspezifisch, altersmäßig und sozialraumbezogen ausgestaltet wer-
den kann. Schon die Daten der Kinder- und Jugendhilfestatistik verdeutlichen das breite Spektrum.
Ende 2010 nahmen 8.306 lunge Menschen Angebote der Sozialen Gruppenarbeit wahr (Statistisches

Bundesamt 20111.70 7o davon waren männlich und knapp 50 7o unter 12 Jahren. Andererseits be-

zogen sich 13 "/o der in 2010 begonnenen Hilfen auf iunge Volliährige. Der geschlechtsspezifische

Bias bei der Gewährung der Hilfe wird verstärkt durch die Inanspruchnahme dieser Hilfe im Zu-
sammenhang mit einer jugendgerichtlichen l7eisung (vgl Rn 7 u. $ 52 Rn 9 u. 52 ff). 22,8 "/" der Hll'
fen für männlicheJugendliche wurden 2010 von Gerichten und Staatsanwaltschaften initiien, wäh-
rend dies nur 1 1,5 % der Hilfen für weibliche Jugendliche betraf (Satistisches Bundesamt 201 1 ).

Soziale Gruppenarbeit wird sowohl in Kursform ausgestaltet wie auch als fortlaufende Gruppenar-
beit (vgl Radtke/Schröter 2000). Kurse sind zeitlich befristet und häufig thematisch konkretisien.
Bei der fonlaufenden Gruppenarbeit können Aufnahmen zu iedem Zeitpunkt erfolgen ebenso wie
Austrine, Die (ein- bis zweimal wtichentliche) Gruppenarbeit kann durch mehrtägige Fahrten und
(.Intensiv")Wochenendseminare ergänzt werden, Die praktische Gestaltung der Angebote erfolgt in
einem gruppenpädagogischen Ansatz (themen- und gesprächsorientiene Gruppentreffen sowie akti-
ons-, handlungs- und erlebnisorientierte Angebote). Neben relativ kurzen Kursen (von einem !üo-
chenende über wenige Wochen oder zB 3 Monate) sind Gruppenangebote der Erlebnispädagogik
(vgl Becker/Braun/Schirp 2007; Heckmeier/Michl 2008; Michl 2009) insb. im Hinblick auf erheblich
belastete Zielgruppen als sog. intensivpädagogisches Angebot (s. $ 35 Rn 9) in höchst unterschiedli-
chen Settings zwischen ,Alltag und Alaska' (Klawe/Bräuer 1998) häufig auf einen längeren Zeit-
raum (bis und über 6 Monate) angelegt (ggf verbunden mit einem Auslandsaufenthalt, vgl aber $ 27
Abs.2 Sarz 1).

Anzustreben ist die Verbindung von Angeboten der sozialen Gruppenarbeit (unter Berücksichtigung
önlicher Ausgangssituationen und zur Vermeidung von Betreuungswechseln) mit anderen Angebo-
ten (zB Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer - S 30 - oder der intcnsiven sozialpädagogischen Ein-
zelbetreuung - S 35 -, vgl auch Vor$ 27 Rn 1 1 ff).

lll. Abgrenzunt zu den,,sozlalen Trainlngskursen" (JGG)

Ausgehend von den ersten Entwürfen zur Reform des Jugendhilferechts (vgl BMJFG 1973) und den 7

d"ri-n enth"ltetten pädagogischen Alternativen zu den Sanktionen nach dem JGG, haben sich modell-

haft Angebote uni.. dini Oberbegriff sozide Trainingskurse (vgl BAG NAM 2000; Busch/Flart-

mann 1ö86; DünkevGeng/Kirstein 1998; Fischer/Lipphold 2000; Frey u.a. t997\, entwickelt. Bei

diesen Kursen handelt es-sich um ein gruppenpädagogisches Angebot (nicht nur) fur straffällig ge-

wordene Jugendliche, zu dessen AnttahmJäet ]ogendliche durch iugendrichterliche Entscheidungen

(Weisung nich S 10 JGG) verpflichtet oder das im Hinblick auf die Diversionsmöglichkeiten des Ju-

g.ndrt"""tr"rr*"its l( CS JCC) oder des Jugendrichters {S 47 JGG) durchgeführt wird (Trenczek

ig96 o'd 2000, Bsif, 20b9b Rn 10 ff; vgl örewniak 1996 u. 20701. Diese Angebote könnten aber

auch über Anordnunien des FamG nutz6ar gemacht werden (vgl $ 1666 Abs.3 Nr. 1 BGB' S 52

Rn 23).

Der als Sanktion gegenüber den jungen Menschen angeordnete soziale Trainingskurs ($ 10 Abs.1 8

Nr.6 JGG) .ntrprtf,t nicht per se dJr sozialen Gruppenarbeit (Trenczek 2O09b Rn 6)._Im Hinblick

auf dil Leistungivoraussetzungen und Konzeption dei sozialen Gruppenarbeit.sind-nicht strafrecht-

liche, sondem ill"in di. soziaäechtlichen Kriierien der $$ 27, 29 entscheidend (s. $ 52 Rn 51 ff, zu

den Ünterschieden ausftihrlich Trenczek 1996 und 2000, 38 ff und 85 ff). Im Hinblick auf die Pro-

blemlagen von mehrfach belasteren (und mirunter auch mehrfach oder .intensiv" auffällige) iungen
Menscf,en empfehlen sich gleichwohUgerade deshalb Angebote, die den spezifischen Bedarfen Rech-

nung tragen und auf die sJziale Integration ausgerichtet sind (S 52 Rn 22; vgl Drewniak ZII 2007,

273;Lö;l 1993 u.20t2; peterich i000; Plewig ZJJ 2008, 34; Trenczek 2009b \n 11 ff). Soziale

Gruppenarbeit ist eine Sozialleistung keine Sanltion (Trenczek Z,KI 2010,144). Freilich muss bei

der'öurchführung als rweisung arigeordneter sozialer TraininFlkurse insb._der-Zrrangskontext
(s. S 52 Rn 11 bealhtet werden, iB dass bei schuldhafter Nichtbefolgung ($ !1 'fbg.a l!!) Zwangs'

mabnahmen (insb. der Ungehorsamsarrest) drohen (Drewniak/1löynck ztl 7998' 490; Trenczek

2000, 95 ff). Gleichwohl hät (Sozial-)Pädagogik hier nicht nur eine Chance (vgl Dollinger 2012)'

sondirn ist unverzichtbar für ias Wohl deslungen Menschen und unabdingbare Voraussetzung der

Mitwirkung der Jugendhilfe (vgl hierzu S 52 Rn 52 f0.

lV. Zuständlgkelt, Kosten

Zuständig für die Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots (vgl$ 79) der sozialea Gruppen- 9
arbeit ist-der örtliche Träger deiOffentlichen Jugendhilfe (vgl $$ 86 ff).,Die Inansptuchnahme der

sozialen Gruppenarbeit isi kostenfrei (vgl S 90). Ein sozialer Trainingskurs nach dem JGG (Vei-

sung), der niiht als HzE iSd $$ 27 und 2i untersetzt ist, ist vom JA weder anzubieten noch zu finan-

zieren (vgl Vor$ 27 Rn 19 f, $ 52 Rn 56 f; Trenczek 2009b Rn 19 f0.
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Soziale Gruppenarbeit $2e

Institutionen, entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, Förderung sozialer Vernetzung, Unterstützung
selbstständiger Gruppen, Erweiterung der Angebotspalene in Richtung auf Unterstützung und Kri-
senintervention (zB durch Integration in ein Kinderschutzzentrum oder Jugendhilfestationen).

V. Eniehungsberatung lm Kontext der HzE

Erziehungsberatungsstellen unterscheiden sich von den anderen HzE ($$ 29 bis 35) dadurch, dass
ratsuchende Eltern oder Jugendliche sich zumeist (vgl Rn 7) unminelbar an den Berarungsdienst
wenden. Dieser unminelbare Zugang entspricht dem Charakter der Erziehungsberatung. Sie ist da-
mit im Vergleich zu den anderen HzE als ein niedrigschwelliges Angebot angelegt. Dem hat der Ge-
setzgeber Rechnung geüagen, indem er im Rahmen des $ 35a Abs.2 (vgl $ 36a Rn 31 ff) ausdrück-
lich die Möglichkeit geschaffen hat, durch Vereinbarungen zwischen öffentlichen und freien Trägern
die Selbstbeschaffung vön ambulanten Hilfen, insbesondere Erziehungsberatung, zuzulassen.

In der überwiegenden Mehrzahl der Berarungsfälle kann auf ein Hilfeplanverfahren unter Beteili-
gung des JA verzichtet werden, denn dieses Verfahren soll nur dann Anwendung finden, ,wenn Hil-
fe voraussichtlich für längere Zeit zu leisten ist' (S 36 Abs.2), worunter in der Praxis ein Zeitraum
von mehr als sechs Monaten verstanden wird. Im Sinne der niedrigschwelligen Ausgestaltung des
Hilfeangebots sollte ein Hilfeplanverfahren nur dann angestoßen werden, wenn weitere Hilfen in Er-
wägung gezogen werden. Auch die Tatsache, dass der Gesetzgeber insb. bei der Erziehungsberatung
auch die Selbstbeschaffung - auf der Basis von Vereinbarungen zwischen öffentlichem Träger und
Leistungserbringer - zulässt (vgl S 36a) spricht sehr dafüLr, den Zugar.g zur Beratung nicht durch ein
Hilfeplanverfahren höherschwellig zu machen.

Die genannten Vorschläge setzen allerdings voraus, dass es zu differenzienen Absprachen und Fest-
legungen zwischen Beratungsstellen und önlichem Träger der Jugendhilfe auf der örundlage von Er-
gebnissen der Jugendhilfeplanung kommt, damit dann auch tragfähige Fesdegungen zu An und um-
fang der von den Beratungsstellen zu leistenden fubeit (Dokumentation der Beratungsarbeit) einer-
seits und zu verlässlichen und bedarfsgerechten Finanzierungsgrundlagen (Finanzienrngsvenräge)
andererseits möglich werden (vgl dazu auchg 36a Abs.2).

Im Rahmen der HzE kann Erziehungsberatung dann besonders geeignet sein, wenn die Beteiligten
(Kinder, Jugendliche und Eltern) mit den Fachkräften kooperativ zusammenarbeiten können und
wollen (Freiwilligkeit), die Bewältigung der Probleme (auch auf einen längeren ZeitraIlm bezogen)
im Rahmen des gegebenen Umfeldes realisierbar erscheint (Aktivierung von Problemlösungsressour-
cen) und dem Einzelfall adäquate Beratungs- und Therapieangebote bereitgestellt werden kbnnen.

Vl. Zuständlgkeit, Korten

Zuständig für die Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots (vgl g 79) ist der önliche Träger
der öffentlichen Jugendhilfe (vgt gg 86 ff). Die Inanspruchnahme der Erziehungsberatung isr für Ai€
Ratsuchenden kostenfrei, da füt dieses ambulante Leistungsangebot keine pauschaliene (ostenbetei-
ligung gestattet ist (vgl g 90).

WGltcrführcndG utcraturhlnw.lrcr
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21

22



Michael Macsenaere, Klaus Esser, Eckhart Knab,

Bibliographixhe Information der Deutschea Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet tiber http://dnb.d-nb.de abrufuar.

@ 2}14,Imbertus-Verlag, Freiburg im Breisgau

Urnsdrlaggestalfung: Nathalie Kupfermann, Bollschwcil

Ilerstellung: Franz X. Stückle, Druck und Verlag, Ettenheim

ISBN: 9?8-3-784 l -212t -5

ISBN eBook r 91 8-3 -1 841 -2493 -3

f-r{- ',--_lIHffiI
Alle Rechte vorbehrlten

Stephan Hiller (Hg.)

Handbuch der Hilfen zur Erziehung

1 0767 936 7 946



S 29 SGB Vlll: Soziale Gruppenaöeit

IJov Pluto, Eric van Santen

Als soziale Cruppenarbeit werden die unterschiedlichen Angebote und Hilfe-
ansätee bezeichnet, die im Rahmen der ambulanten Hilfen zur Erzjehung ge-
leistet werden und die auf die Funktion der Gruppe als Hilfe-, Unterstützungs-
uad kmmöglichkeit für Kinder und Jugendliche setzan.

Die rechtliche Gnndlage für die soziale Gruppenarbeit bildet g 29 des Achten
Sozialgesetzbuches (SGB VIII):

,J)ie Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindem und Jugendlichen
lei der Überwinduog von Entwicktungsschwierigkeiten und Verhaltensproble-
men helfen. Soziale Gruppenarbeit soll auf der Grundlage einas gruppenpädago-
gischen Konzepts die Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch sozia-
les Lernen in der Gnrppe fdrdern."

Den Grundsätzen des SGB VIII folgend, ist mit ihrerEinordnung in die Hilfen
arErziehung verbunden, dass dieses Angebot freiwillig ist und -,,wenn Hilfe
voaussichtlich für längere Zeit zu leisten ist" ($ 36 SGB VIII) - das Aufstellen
eines Hilfeplanes erfordert Die Voraussetzung für die Hilfe sind zudem die
Beachtung des \ilunsch- und Wahlrechtes ($ 5 SGB VIII) und dieMinvirkung
des Kindes beziehungsweise Jugerdlichen und seiner Familie ($ 36 SGB
VtrD. Damit ist die soziale Gruppenarbeit von jenen Gruppenangeboten abzu-
grenzen, die vom Jugendrichter in einem Jugendstrafverfahrel als Weisung
($ 10 JGG, sozialer Trainingskurs) verhängt werden können und - obwohl sie
pädagogischen Zieleu verpflichtet sind - auch in einem strafrechtlichen Kon-
tcxt zu sehen sind.

Bevor soziale Gruppenaöeit als ambulantes Hilfeangebot im Rahmen der Hil-
fen zurErziehung als eine Hilfemöglichkeit in das Gesetz aufgenommen wur-
de, wurden gruppenpädagogische Angebote vor allem für strafüillig geworde-
nc Jugendliche als Sanktionsmaßnatrme genutzt. Sie entstanden konzepionell
als Afternative zum Jugendarrest und fanden imZuge von Reformbestrebun-
gen des Jugendstrafrechts schließlich Eingang ins JGG als sozialer Trainings-
kurs (vgl. Wiesner2006: 456). Um jene gruppenpädagogischen Hilfeangebote
allen Jugendlichen zugutekommen zu lassen, wurden sie mit dem zu Beginn
der l99Oer-Jahre in Kraft getretener Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
und der damit verbundenen konz,eptionellen Neuausrichtung der Kinder- und
Jugendhilfe auch als eine von rnehreren Hilfealternativen im SGB VIII aufge-
nommen (vgl. Wiesner 2006: 456). ln der Praxis wurden jedoch weiterhin bei-
de I'lilfeformen oft nicht streng auseinandergehalten. Dies liegt daran, dass

sich die Konzepte sehr ähneln und mitunter auch ein und derselbe Träger An-

$ 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit

gebote sowohl im Rahmen des JGG als auch im Rahmen der Kinder- und Ju-
gendhilfe durchführt. Zu einet stärkeren Trennung sollte auch der $ 36a SGB
VIII (Steuerungsverantwortung, Selbstbeschaffung) beitragen, der im Kinder-
und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) von 2(D5 ergänzt wurde.
Diese lrgänzung des SGB VIII diente dazu, die Steuerungsverantwortung
beim Jugendamt zu belassen:

,,Die Kosten einer Hilfe werden nur dann vom Jugendamt übernommen, wenn sie
auf der Grundlage seiner Entscheidung nach Maßgabe des Hilfeplans unter Be-
achtung des Wunsch- und Wahlrechts eöracht wird; dies gilt auch in den Fällen,
in denen Eltern durch das Familiengericht oder Jugendliche undjunge Volljlihri-
ge durch den Jugendrichter zur Inanspruchnahme von Hilfen verpflichtet wer-
den" ($ 36a tll SGB VItr).

Nich:sd€stotrotz bleibt noch immer eine Unschärfe zwischen den beiden Hilfe-
bereichen, denn laut Jugendhilfestatistik 2011 gehören noch immer Geriehte
in t9 Prozent der Fälle zu den Hilfe anregenden Institutionen.

Konzeptionell hat die soziale Gruppenarbeit ihren historischen Ausgangs-
punkt in pädagogischen Konzepten der Reformp?idagogik und der amerikani-
schen Sozialarbeit (Wegehaupt-Schlund 2ü)1: 535), die das pädagogische Po'
tenzial der Gruppe gezielt in die Entwicklung von Methoden und Konzepten
einbezogen. Bei der sozialen Gruppenaöeit werden Gruppenprozesse beson-

ders ins Zentrum der pädagogischen Anstrengungen gestellt, um soziales Irr-
nen und soziale Selbstständigkeit zu fördern. Der Umgang mit Konflikten,
Aggression und nüt eigenen Cefühlen in sozialen Situationen, das Verstehen

der verschiedenen Ebenen der veöalen und nonverbalen Kommunikationsbot-
schaften, das Erlemen eines respektvollen Umgangs miteinanderund das Ent-
wickeln von Empathie sowie das Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit sind
Zie\e, die mit der sozialen Gruppenarbeit verfolgt werden. Die soziale Grup
penarbeit ist ein methodischer Ansatz der sozialen Arbeit, der sehr unter-
schiedlich ausgestaltet wird. Im Kern geht es jedoch immer darunr, dass sich
der Einzelne selbst als Bestandteil eines sozialen Gefüges verstehen lernt und
das eigene Handeln als konstitutiv für das Gruppengeschehen versteht. Die
Thematisierung und die Reflexion des Flandelns und der Erfahrungen in der
Gruppe, das Feedback der Gruppenmitglieder sowie Rollenspiele sind Metho-
den, dieses Ziel zu erreichen. Als Gruppenformen lassen sich fortlaufende und
offene Kurse und Gruppen unterscheiden. Die Gruppendynamik dieserTypen
unterscheidet sich. Während bei den Kursgruppen die Teilnehmer alle gleich-
zeitig anfangen und den Kun beenden (sollen), sind die fortlaufenden Gruppen
durch eine wechselnde Mitgliedschaftszusammensetzung gekennzeichnet.
Eine aktuelle und umfassende Beschreibung der unterschiedlichen Ansätze
und Konzepte sozialer Gnrppenarbeit und deren Verbreitung und Anwen-
dungshäufigkeit liegt nicht vor. Wegehaupt-Schlund stellt vor mehr als zehn

Jahren fest. dass
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,die Konzepte der sozialen Gruppenarbeit inzqrischen so vielfältig und aufhete-
rogene Zclgruppen ausgerichtet [sind], dass kein einheitliches, klar stmkturier-
bs Bild der derzcitigen Praris wiedergegeben werden kann" (eM.: 537).

An dieser Situation hat sich bjs heute nichts gelindert. So gibt es nach wie vor
eine breite Palette von Ansätzen: von offener Jugendarbeit über erlebnispäda-
gogische Maßnahmen bis hin zu abgewandelten Formen der Schulsozialarbeit.
Die Beispiele verdeutlichen auch, rlnss, die Methode der sozialen Gruppen-
abeit im Kern nicht nur in dem Arbei*bereich der Hilfen zur Erziehung an-
werdbar ist und angewandt wird. Sie spielt in allen pädagogischen Handlungs-
feldem eine wichtige Rolle.

Angebot und Inanspruchnahme

Der Anteil der sozialen Gruppenarbeit an allen begonnenen ambulanten und
teilstationären erzieherischen Hilfen (ohne Erziehungsberatung) betrug im
Jahr 201 I 7 ,6 Prozent.In 85 Prozent der Jugendamtsbezirke gehört das Ange-
bot sozialer Gruppenarbeit zum Angebotsspektrum der Jugendämter (vgl.
Gadow et al. 2013: 16O). ln den meisten Jugendamtsbezirken (83 %) befindet
sich dieses Angebot ausschließlich in freier Trägerschaft. Privatgewerbliche
Anbieter von sozialer Gruppenaöeit gehören in I I Prozent der Jugendamtsbe-
zi*e, die über das Angebot verfügen, zu den Anbietern.

Grafik l:
Altefsgruppenspezifi sche Inanspruchnahnre der soiialen Cruppenarbeit

$ 29 SGB VIII: Soziale Grup'penarbeit

spruchnahme der 1 5- bs unter 2 1 -Jührigen zurückzuftihren ist. Diese Entwick-
lung der lnanspruchnahme der sozialen Gnrppenarbeit könnte darauf hindeu-
ten, dass die Neuregelung durch den $ 36a SGB VIII diese Praxis verändefi hat
beziehungsweise die Kosten seltener von den Jugendämtem getagen werden,
weil sie keinen erzieherischen Bedarf erkennen können.

Der Vergleich der Merkmale der Adressaten der sozialen Gnrppenaöeit mit
dercn der andercn Hilfen zur Erziehung zeigt, dass die Adressaten der sozialen
Gruppenarbeit eine besondere Gruppe darsüellen. Bei den meisten erziehen-
schen Hilfen ist das Geschlechterverhältnis ausgeglichener, der Anteil der jun-
gen Menschen mit MigrationshinBrgnrnd geringer, der Anteil der nicht zu-
sammenlebenden biologischen Eltern höher und auch der Anteil der Familien
mit Transfergeldbezug beträchtlicher. De Adressaten der sozialen Gnrppenar-
beit sind tibcrwiegend mlinnlich (73 %),habr.n im Vergleich zur Cesamtbevöl-
kerung überproportional oft einen Migrationshintergrund (39%), stamnren
seltener aus Familien, ia denen die biologischen Eltern nicht (mehr) zusam-

menleben (58 %) und auf Transfergeldzahlungen des Staates angewiesen sind
(44To).

Die Tabelle 1 (Seite 101) offenbart d^ss soziale Gruppenaöeit offensichtlich
inzwischen nicht mehr ausschließlich ,,ältere Kinder" und Jugendliche, wie im
$ 29 SGB VItr bescluieben, ntr Zielgrappe hat. Viclmehr machen 6- bis unter
9-jährige Kinder bereits ein Fünftel dcr Adressaten aus, Tendenz seit lahren
steigend. Da sich soziale Gnrppenarbeit vonangig an die Kinder und Jugendli-
chen selbst richtet, ist ar veflnulen, dass vor allem kindbezogene Gründe flir
die Hilfegewlihrung ausschlaggebend sind. Die Gründe fih die Hilfegewäh-
rung zeigen zwar einen starken Schwerpunkt bei kindbezogenen Gränden
(Schulprobleme, Entwicklungs- und Verhaltensauffiilligkeiten), aber immer-
hin fast ein Drittel (3 1 %) der Hauptgründe lik den Hilfebedarf ist der Sitr:ation
in der Herkunftsfamilie zuzuordnen. Dabei bleibt unklar, wie diese innerhalb
der sozialen Gruppenarbeit bearbeitet werden. Hierkann es nur darum gehen,

Kinder und Jugendliche zu unterstützen, mit der Situation in der Herkunftsfa-
milie zurechtzukomrnen, und dcn Sclbstwert der Kinder zu betonen und zu för-
dern. Für die Praxis stellt sich die Frage, wie konzeptionell mit den unter-
schiedlichen Hilfebedarfen der Kinder innerhalb der Gntppen umgegangen
wird. Unklar ist, ob die Adrcssaten in den Gnrppen der sozialen Gruppenarbeit
homogene, vergleichbare Pnoblembelastungen aufweisen, die tatsächlich einer
Bearbeitung im Gruppenveöand zugänglich sind. Die Fallzahlen in den Ju-

gendamtsbezirken sind nicht so hoch, dass automatisch davon ausgegangen
werden kann, dass es nur Gruppen gibt, in denen die Teilnehmerlnnen einen
ilhnlichen Hilfebedarf haben, der mit ei:r und demselben methodischen Ansatz
beaöeitet werden kann.
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Die Inanspruchnahme der sozialen Gruppenarbeit variiert stark zwischen den
Jugendamtsbezirken (vgl. van Santen 20IL: 110) und hat über viele Jahre kon-
tinuierlich zugenorlmen. Nach 2006 bricht dieser Trend. Eine Betrachtung der
Entwicklung der altersgruppenspezifi schen Inanspruchnalrmequoten (Abb. I )
zeigt sehr deutlich, dass dieser Trendbruch auf eine Veränderung der Inan-
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Aktuelle Herausforderungen im Kontext
der sozialen Gruppenarbeit

Eine der Anforderungen an die soziale Gruppenaöeit besteht zukänftig dariq
ihr konzeptionelles Frofil klar zu beschreiben und die Vorteile und Grenzen
ihres Ansatzes zu verdeutlichen. Es gibt Hinweise, dass die soziale Gruppen-
arbeit zunehmend als kostengünstigere Alternative gegenüber Einzelfallhilfen
oder familienbezogenen HiUen angesehen wird. Eine solche Perspektive be-

fördert haben die Finanzierungsnöte der Kommunen, die nach Auswegen su-

chen, den weiter ansteigenden Bedarf an ambulanten Hilfen zu bewältigen. So
wird beispielsweise mancherorts vorgeschlagen und bereits umgesetzt, ersl auf
gruppenbezogene Angebote zu setzen, bevor teurere Einzelfallhilfen bewilligt
werden. Soziale Gruppenarbeit gerät dann in die Gefabr, lediglich eine Zusam-
menfassung von Einzelfallhilfen zu bilden und somit auch sein pädagogischcs

Konzept nicht entfalten und Hilfebedarfe nicht entsprechend beaöeiten zu

können.

Diskutiert werden in den letzten Jahren die Auswirkungen des Ausbaus der
Ganztagsbetreuung auf die Inanspruchnahme und Organisation von ambulan-
ten Hilfen. So wuide gefragt, ob sich ambulante Hilfen und insbesondere so-

ziale Gruppenarbeit nocb organisieren lassen, wenn Kinder und Jugendliche
mehr Zeit im schulischen Kontext verbringen. Bislang gibt es keine Hinweise,
dass die soziale Gnrppenarbeit deshalb an Bedeutung verlieren und die Inan-
spnrchnahme der Hilfen sinken wird. Dennoch wird eine Herausforderung da-

rin bestehen, die neuen zeitlichel Anforderungen im schulischen Alltag von
Schiilerinnen und Schülern mit den Konzcpten von sozialer Gruppenarbeit in
Einklang zu bringen.

Insgesamt bestehen große Forschungslücken hinsichtlich der sozialen Grup-
penarbeit. Es gibt keinen Überblick über die methodischen Ansätze, die fach-

lichen Standards, die Adressaten, die Fachkrlifte, die in diesem Arbeitsfeld ein-
gesetzt werden, und auch über die Effekte der Angebote.
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